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Gesetz über die Errichtung eines Bundesamtes 
für Strahlenschutz - BAStrlSchG 

vom 9. Oktober 1989 (BGBl.I 1989, Nr. 47, S. 1830), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Mai 
2000 (BGBl.I 2000, Nr. 20, S. 636) 

Artikel 1 Errichtung eines Bundesamtes für 
Strahlenschutz 

§ 1 Errichtung und Sitz 
Fassung: 1989-10-09 
(1) Im Geschäftsbereich des Bundesministers für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit wird ein "Bundesamt 
für Strahlenschutz" als selbständige Bundesoberbehörde 
errichtet. 
 
(2) Das Bundesamt für Strahlenschutz hat seinen Sitz in 
Salzgitter. 

§ 2 Aufgaben 
Fassung: 1998-04-06 
(1) Das Bundesamt für Strahlenschutz erledigt Verwal-
tungsaufgaben des Bundes auf den Gebieten des Strah-
lenschutzes einschließlich der Strahlenschutz-vorsorge 
sowie der kerntechnischen Sicherheit, der Beförderung 
radioaktiver Stoffe und der Entsorgung radioaktiver Ab-
fälle einschließlich der Errichtung und des Betriebs von 
Anlagen des Bundes zur Sicherstellung und zur Endla-
gerung, die ihm durch das Atomgesetz, das Strahlen-
schutzvorsorgegesetz oder andere Bundesgesetze oder 
auf Grund dieser Gesetze zugewiesen werden. 
 
(2) Das Bundesamt für Strahlenschutz unterstützt den 
Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktor-
sicherheit fachlich und wissenschaftlich auf den in Absatz 
1 genannten Gebieten, insbesondere bei der Wahrneh-
mung der Bundesaufsicht, der Erarbeitung von Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften sowie bei der zwischen-
staatlichen Zusammenarbeit. 
 
(3) Das Bundesamt für Strahlenschutz betreibt zur Erfül-
lung seiner Aufgaben wissenschaftliche Forschung auf 
den in Absatz 1 genannten Gebieten. 
 
(4) Das Bundesamt für Strahlenschutz erledigt, soweit 
keine andere Zuständigkeit gesetzlich festgelegt ist, Auf-
gaben des Bundes auf den in Absatz 1 genannten Ge-
bieten, mit deren Durchführung es vom Bundesminister 
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit oder mit 
seiner Zustimmung von der sachlich zuständigen obersten 
Bundesbehörde beauftragt wird. 
 
(5) Das Bundesamt für Strahlenschutz unterstützt die 
zuständigen Behörden auf deren Ersuchen in Fällen des 
Verlustes oder Fundes radioaktiver Stoffe sowie im Falle 
des Verdachts einer Straftat im Zusammenhang mit ra-
dioaktiven Stoffen bei der Nachforschung und bei der 
Analyse dieser radioaktiven Stoffe und bei Schutzmaß-
nahmen im Rahmen von deren Sicherstellung, soweit eine 
erhebliche Gefährdung von Leben, Gesundheit und Sach-
gütern zu befürchten ist und die zuständigen Behörden 
diese Maßnahmen aus tatsächlichen Gründen ohne diese 
Unterstützung nicht oder nur unter erheblichen Schwierig-
keiten vornehmen können. 

§ 3 Fachaufsicht 
Fassung: 1989-10-09 
Soweit das Bundesamt für Strahlenschutz Aufgaben aus 
einem anderen Geschäftsbereich als dem des Bundes-
ministers für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 
wahrnimmt, untersteht es den fachlichen Weisungen der 
sachlich zuständigen obersten Bundesbehörde. 

§ 4 Kosten 
Fassung: 2000-05-03 
Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit wird ermächtigt, zur Deckung der auf 
Grund von Amtshandlungen des Bundesamtes für Strah-
lenschutz entstehenden Aufwendungen durch Rechtsver-
ordnung ohne Zustimmung des Bundesrates die Erhe-
bung von Verwaltungsgebühren und die Erstattung von 
Auslagen anzuordnen und dabei feste Sätze oder Rah-
mensätze vorzusehen. Das Verwaltungskostengesetz 
findet Anwendung. Kostenvorschriften des Atomgesetzes 
oder einer auf Grund des Atomgesetzes erlassenen 
Rechtsverordnung bleiben unberührt. 

Artikel 2 Änderungen des Atomgesetzes 

Artikel 3 Änderungen weiterer Gesetze 

Artikel 4 Berlin Klausel (aufgehoben) 

Artikel 5  Inkrafttreten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redaktioneller Hinweis: 
BfS bemüht sich, fehlerfrei konsolidierte Texte zur Verfü-
gung zu stellen, übernimmt jedoch keine Haftung. Bei 
Rechtsakten sind die in den amtlichen Publikationsorga-
nen des Bundes auf Papier veröffentlichten Fassungen 
verbindlich. 
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